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(3) Der Minister ist für die ihm unterstellten Ingenieurschu
len verantwortlich.

§12

(1) Der Minister bestimmt die Aufgaben der ihm unterstell
ten WB, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen und bestä
tigt die Statuten der WB und Kombinate. Er ist verantwort
lich für die rationelle Gestaltung der Leitung und Organisa
tion im Bauwesen und für die ständige Vervollkommnung der 
Arbeit auf diesem Gebiet unter Anwendung der Erkenntnisse 
der Leitungswissenschaft.

(2) Der Minister ist verantwortlich für die Anleitung und 
Kontrolle der Leiter und fordert regelmäßig von ihnen 
Rechenschaft. Der Minister ist gegenüber den Leitern und 
Mitarbeitern im Ministerium weisungsberechtigt. Er allein ist 
berechtigt, den Leitern der unterstellten WB, Kombinate, Be
triebe und Einrichtungen Weisungen zu erteilen. Der Minister 
hat das Recht, deren Entscheidungen aufzuheben, wenn dies 
zur besseren Erfüllung der Aufgaben im Bauwesen oder zur 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit erforderlich 
ist.

(3) Der Minister ist für eine der führenden Rolle der Ar
beiterklasse entsprechende Auswahl, Entwicklung, Erziehung, 
Qualifizierung und Weiterbildung sowie den Einsatz der Ka
der des Ministeriums und der. Leitungskader der dem Mini
sterium unterstellten WB, Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen entsprechend den Nomenklaturen sowie für die Bil
dung der Kaderreserve verantwortlich. Er nimmt entspre
chend der Kadernomenklatur die Berufung und Abberufung 
leitender Kader vor. Der Minister ist Disziplinarvorgesetzter 
der genannten Leiter und Mitarbeiter.

(4) Der Minister legt Maßnahmen für die weitere Entwick
lung und Förderung der Frauen, ihre politische und fachliche 
Qualifizierung, ihre Vorbereitung und ihren Einsatz in lei
tende Funktionen fest.

(5) Das beratende Organ des Ministers ist das Kollegium. Es 
unterstützt den Minister durch Beratung insbesondere von 
Grundfragen der Entwicklung des Bauwesens, der langfristi
gen Planung, der Fünfjahr- und Jahrespläne, der Wissen
schaft und Technik, des sozialistischen Wettbewerbs und der 
Rationalisatorenbewegung sowie der weiteren Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen im 
Bauwesen. Aufgaben und Arbeitsweise des Kollegiums wer
den durch Verfügung des Ministers bestimmt.

§13

(1) Der Minister ist verantwortlich für die Erarbeitung der 
Grundlinie der Entwicklung des sozialistischen Städtebaues 
und richtet seine Tätigkeit auf deren Durchsetzung einschließ
lich der auf städtebaulichem Gebiet erforderlichen Maßnah
men der Landeskultur, auf die Erreichung einer hohen gesell
schaftlichen Effektivität und städtebaulich-architektonischen 
Qualität bei der Gestaltung der Städte, Siedlungen und ihren 
Teilgebieten, insbesondere der Wohngebiete, gemäß den ge
sellschaftlichen Anforderungen und volkswirtschaftlichen 
Möglichkeiten sowie auf die Weiterentwicklung der sozialisti
schen Architekturtheorie.

(2) Der Minister verallgemeinert die fortgeschrittensten Er
fahrungen bei der planmäßigen Entwicklung und Umgestal
tung der Städte und Gemeinden und gewährleistet eine ziel
gerichtete, auf Schwerpunkte bezogene städtebauliche For
schung. Er sichert die Anwendung der fortgeschrittensten Er
fahrungen und der Forschungsergebnisse bei den örtlichen 
Staatsorganen, Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen des 
Bauwesens.

(3) Der Minister unterstützt die örtlichen Räte bei der Aus
arbeitung und Qualifizierung der Generalbebauungspläne der 
Städte im Rahmen der langfristigen Planung und bei der Aus
arbeitung der Bebauungskonzeptionen zur Vorbereitung des 
komplexen Wohnungsbaues.

§14

(1) Der Minister ist für die Anwendung einheitlicher tech
nisch-ökonomischer Grundsätze im Wohnungsbau verantwort
lich. Er unterstützt die bedarfsgerechte Entwicklung der Ka
pazitäten für die Haupterzeugnisse des komplexen Wohnungs
baues einschließlich des kommunalen Tiefbaues, der staättech- 
nischen Erschließung neuer Wohngebiete und der Baurepara
turen. Zur Verwirklichung des langfristigen Wohnungsbau
programme koordiniert er die materiellen und finanziellen 
Fonds des komplexen Wohnungsbaues einschließlich der 
Fonds anderer Bereiche der Volkswirtschaft für die Versor
gung mit Wasser, Energie, Gas, Fernwärme, Nachrichtentech
nik und für die verkehrsmäßige Erschließung.

(2) Zur stetigen Steigerung der Arbeitsproduktivität fördert 
der Minister die umfassende Standardisierung im komplexen 
Wohnungsbau, die Rationalisierung und Weiterentwicklung 
der Erzeugnisse und Verfahren, die Erhöhung der Industriali
sierung, insbesondere des Vorfertigungsgrades, die breite An
wendung der Takt- und Fließfertigung im komplexen Woh
nungsbau und auf dieser Grundlage die effektive Nutzung 
der Grundfonds.

§15

(1) Der Minister leitet den Industriebau. Er sichert, daß der 
Industriebau den volkswirtschaftlichen Anforderungen, insbe
sondere bei der Intensivierung der Produktion der Industrie, 
gerecht wird.

(2) Der Minister ist verantwortlich für die bedarfsgerechte 
Entwicklung der Bau- und Projektierungskapazitäten im 
Speicher- und Fernwasserleitungsbau, im Autobahn- und 
Fernverkehrsstraßenbau sowie für andere Spezialbauleistun
gen.

(3) Der Minister arbeitet zur Sicherung kurzer Bauzeiten, 
hoher Qualität und weitgehender Senkung des Bauaufwandes 
bei der Vorbereitung und Durchführung der für die Volks
wirtschaft entscheidenden Investitionsvorhaben mit anderen 
Ministern zusammen. Er gewährleistet, daß dem leichten öko
nomischen Bauen entsprechende Technologien und Verfahren 
im Industriebau eingeführt werden und die Vorfertigungs
industrie weiterentwickelt wird, um vielseitig anwendbare 
Konstruktionen mit hohen Gebrauchswerteigenschaften be
reitzustellen.

§16

(1) Der Minister ist für die effektive und bedarfsgerechte 
Entwicklung aller Baumaterialien produzierenden Kapazitä
ten verantwortlich. Er sichert, daß vor allem die Zweige und 
Erzeugnisgruppen der Baumaterialienindustrie entwickelt 
werden, die Baustoffe auf einheimischer Rohstoffbasis oder 
unter Verwendung von Plasten und Industrieanfällstoffen 
produzieren und die durch die Vorfertigung von Bauelemen
ten die Voraussetzungen für rationelle Bauprozesse, vor allem 
des Ausbaues, schaffen.

(2) Der Minister leitet und plant die Rohstoff- und Lager
stättenwirtschaft im Bauwesen. Er sichert die langfristige, sta
bile und qualitätsgerechte Versorgung des Bauwesens mit ein
heimischen Rohstoffen und gewährleistet, daß beim Aufschluß 
und Abbau von Lagerstätten mineralischer Rohstoffe die An
forderungen des Berggesetzes der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 12. Mai 1969 (GBl. I Nr. 5 S. 29), des Landeskul
turgesetzes vom 14. Mai 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67) und des Um
weltschutzes berücksichtigt werden.

(3) Der Minister ist für die Stabilität und Effektivität der 
bedarfsgerechten Versorgung der Bauwirtschaft, anderer Be
reiche und Zweige der Volkswirtschaft und der Bevölkerung 
mit Baumaterialien sowie für die Verkürzung der Liefer
fristen verantwortlich.

§17

Der Minister ist für die Entwicklung der Maschinenbau
kapazitäten und Handelsbetriebe des Bauwesens verantwort
lich, die zur Versorgung des Bauwesens mit Bau- und Bau-


